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I. Anhänge zum Anlagereglement 
 

Anhang 1 Anlagestrategie und Bandbreiten 

Ab dem 1. Januar 2020 wird das Vermögen der Stiftung folgendermassen in die einzelnen 
Anlagekategorien investiert: 

Anlagekategorie Minimum Strategie Maximum BVV2 

     

Liquidität 2.0% 6.0% 12.0% 100.0% 

Forderungen CHF 22.0% 31.0% 50% 
100.0% 

Forderungen Fremdwährung 0.0% 6.0% 12.0% 

Aktien Schweiz  4.0% 13.0% 20.0% 

50.0% 
Aktien Ausland 4.0% 

 
13.0% 

 
20.0% 

Immobilien a) b) 10.0% 24.0% 30.0% 30.0% a) 

Alternative Anlagen 
- Infrastrukturanlagen (PE) 
- Anlagen beim Arbeitgeber 
- Rohstoffe 
- Hedge Fonds 

0.0% 

7.0% 
3.0% 
0.0% 
4.0% 
0.0% 

11.0% 
5.0% 
2.0% 
6.0% 
0.0% 

15.0% 

     

Total  100.0%   

 

 

a) Wovon maximal 10% Immobilien Ausland (BVV 2 Limite).  

b) Erweiterung der Anlagemöglichkeiten gemäss Art. 50 Abs. 4 BVV2 bezüglich Kategorien-
begrenzungen nach Art. 55 lit. c BVV2 maximal 35% für Anlagen in Immobilien. 

 
Neben obigen Beschränkungen pro Anlagekategorie sind folgende Gesamtbegrenzungen zu 
beachten: 
 

Gruppen Minimum Strategie Maximum BVV2 

     

Total Aktien 8.0% 26.0% 40.0% 50.0% 

Total Fremdwährungen 0.0% 20.0% 30.0% 30.0% 

Alternative Anlagen 0.0% 7.0% 11.0% 15.0% 

 

Die Anlagekategorien Obligationen in Fremdwährungen und Aktien Ausland können weiter 
nach nationalen Märkten segmentiert oder mit Mindest- und Höchstquoten versehen werden. 
Die Segmentierung nach Branchen liegt im Ermessen der Vermögensverwalter. 

 
 Die Anlagestrategie wird per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.  
 

 Die erwartende Rendite der Anlagestrategie beträgt 3,9% p.a. (Basis letzte 10 Jahre). 
 

 Die erwartete Volatilität liegt bei 6,6% p.a. (Basis letzte 10 Jahre). 
 


